
Steuervergünstigungen
bei Lohnsteuer nutzen

Der Arbeitgeber kann laut
Steuerberaterin Bumes-Krem-
ser unter anderem für seine
Arbeitnehmer folgende lohn-
steuer- und sozialversiche-
rungsfreien Vorteile nutzen,
soweit es sich um nicht ohne-
hin geschuldeten Arbeitslohn
handelt:
ä Erstattung von Reisekos-
ten für Inlandsdienstreisen
(Verpflegungspauschalen mit
täglich 6 bis 24 Euro, Fahrt-
kosten mit dem PKW mit 30
Cent pro gefahrenem Kilo-
meter, Übernachtungskosten
nach Beleg oder mit 20 Euro
pro Übernachtung) / Erstat-
tung von Reisekosten für
Auslandsdienstreisen (länder-
abhängig);
ä Erstattung der Kosten für
eine berufsbedingte Einsatz-
wechsel- und Fahrtätigkeit,
doppelte Haushaltsführung
sowie einen beruflich beding-
ten Umzug;
ä Zuwendung von gelegent-
lichen Aufmerksamkeiten mit
einem Wert von bis zu 40 Eu-
ro pro Arbeitnehmer (z. B.
Blumen, CD´s, Mahlzeiten);
ä Zahlung von Sonntagszu-
schlägen (50 % vom Grund-
lohn), Feiertagszuschlägen
(125 % vom Grundlohn) oder
Nachtzuschlägen (25 % bzw.
40 % vom Grundlohn);
ä Erteilung der Erlaubnis zur
Privatnutzung von betriebli-
chen Computern und Tele-
kommunikationsgeräten
durch Arbeitnehmer;
ä Nutzung des Rabattfreibe-
trags mit jährlich bis zu 1080
Euro (für Waren oder Dienst-

„Wenn der Arbeitgeber die
Lohnsteuer vom Arbeitslohn
des Arbeitnehmers einbe-
hält, werden damit oftmals
schon die Weichen für die
endgültige Besteuerung ge-
stellt“, sagt Iris Bumes-Krem-
ser, Steuerberaterin bei der
Regensburger Steuerkanzlei
SH+C Wagner Bumes Wink-
ler GmbH. Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sollten des-
halb schon frühzeitig auf
mögliche Steuervorteile bei
der Auszahlung des Arbeits-
lohns achten. Die Inan-
spruchnahme von Vergünsti-
gungen kann sich für beide
Seiten rechnen.

Beratertipp der Steuerkanzlei SH+C:
Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

leistungen, die vom Arbeitge-
ber überwiegend an fremde
Dritte erbracht werden);

ä Gewährung von Zuschüs-
sen zu den Kinderbetreu-
ungskosten (in Kindergärten
oder vergleichbaren Einrich-
tungen) von nicht schulpflich-
tigen Kindern.
Möglichkeiten der pauscha-
len Lohnversteuerung durch
den Arbeitgeber ergeben
sich beispielsweise bei folgen-
den Vorteilen:

ä Gewährung eines Zuschus-
ses für die Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte
ab dem 21. Entfernungskilo-
meter mit 30 Cent pro Entfer-
nungskilometer;

ä Gewährung von Essensgut-
scheinen und Restaurant-
schecks mit maximal 5,77 Eu-
ro pro Arbeitstag;

ä Gewährung von Reisekos-
tenersatz, soweit die steuer-
freien Sätze um nicht mehr
als 100% überschritten wer-
den.
Soweit sich der Arbeitgeber
für die Pauschalierung der
Lohnsteuer entscheidet, sind
die o. g. Leistungen laut Bu-
mes-Kremser weder der all-
gemeinen Lohnsteuer noch
der Sozialversicherung zu un-
terwerfen. Demzufolge blei-
ben sie auch bei der jährli-
chen Einkommensteuererklä-
rung außer Ansatz.
(Quelle: SH+C Wagner Bu-
mes Winkler GmbH Steuer-
beratungsgesellschaft)

Steuerberaterin Iris Bumes-

Kremser.

simpleOFFICE –
die Buchhaltung der Zukunft
Hintergründe und Fakten von Steuerberater Stefan Penka

Steuerberater Stefan Penka be-
antwortet häufig gestellte Fra-
gen zur Buchhaltung mit sim-
pleOFFICE.

Was ist simpleOFFICE?

Stefan Penka: Mit simpleOFFICE
stellen wir Ihre Buchführung auf
ein neues Fundament, indem
wir auf Papierbelege verzichten,
Ihre Belege elektronisch able-
gen und digital buchen. Unser
Ziel ist es, Ihnen ein Instrument
zur optimalen Unternehmens –
und Finanzsteuerung zu schaf-
fen. Gemeinsam erarbeiten wir
die optimale Lösung zur Erstel-
lung Ihrer Buchhaltung. Dabei
stehen die firmeninternen Ge-
gebenheiten und Ihre Vorstel-
lungen an erster Stelle.
Wie funktioniert
simpleOFFICE?

Stefan Penka: Frei nach dem
Motto: Warum kompliziert,
wenn`s auch einfach geht? Und
das in nur vier Schritten: Sie sen-
den die Ausgangsrechnungen
per Fax/Scan oder per Schnitt-
stelle aus Ihrem Fakturierungs-
programm an uns, ebenso die
Eingangsrechnungen und die
Kassenbelege. Die Bankauszüge
werden direkt von der Bank
übermittelt. Ihre Vorteile: Kein
Nerviges Vorsortieren und Zu-
rücksortieren der Belege, kein
zeitaufwendiges Bringen/Holen
der Belege, die Belege verblei-
ben bei Ihnen im Haus.
Was bietet simpleOFFICE?

Stefan Penka: Die Buchhaltung
wird nach Ihrem gewünschten
Rhythmus (monatlich, wöchent-
lich oder täglich) in Bilanzquali-
tät erstellt, was eine aktuelle
und korrekte Ergebnisdarstel-
lung garantiert. Die laufende
Verbuchung des Eigenver-
brauchs, der Lohnverbindlichkei-
ten, Rückstellungen, Bestands-
veränderungen etc. sowie die
korrekte zeitliche Abgrenzung
ist für uns selbstverständlich.
Wir verbuchen zeitnah alle Ge-
schäftsvorgänge unter ertrag-
und umsatzsteuerlichen Ge-
sichtspunkten, überwachen alle
Steuertermine und Steuerfällig-
keiten, erstellen alle notwendi-
gen Steueranmeldungen und
archivieren die Belege nach den
gesetzlichen Vorschriften. Sämt-
liche Auswertungen werden
zeitnah an Sie versendet (auf
Wunsch auch per E-mail). Sie

können die archivierten
Auswertungen wie
auch Ihre Buchfüh-
rungsbelege jederzeit
online in Ihrem persön-
lichen virtuellen Office
einsehen.
Welche weiteren
Vorteile bietet simple-
Office?

Stefan Penka: simple-
OFFICE ist Office-Mana-
gement in Perfektion!
Durch die zeitnahe und
aktuelle Verbuchung
mit simpleOFFICE kön-
nen wir Ihnen ein intel-
ligentes und professio-
nelles Forderungs- und
Verbindlichkeitenmana-
gement bieten. So be-
halten Sie immer den
Überblick.
Was bedeutet das kon-
kret?

Stefan Penka: Mit Hilfe von sim-
pleOFFICE haben wir die Mög-
lichkeit im Bereich des Mahnwe-
sens Ihre offenen, unvollständig
oder verspätet bezahlten Kun-
denrechnungen zu überwachen
sowie Mahnvorschlagslisten,
Zahlungserinnerungen und
Mahnungen nach Ihren Vorstel-
lungen zu erstellen. Natürlich
entscheiden immer Sie, wer
letztendlich tatsächlich ge-
mahnt werden soll. Sie sparen
dadurch nicht nur Zeit sondern
sichern durch die Vermeidung
von Forderungsausfällen zusätz-
lich Ihre Liquidität! Was den
Zahlungsverkehr betrifft sind al-
le erforderlichen Angaben von
Kontoverbindungen bis Zah-
lungsbedingungen bereits vor-
handen.
Das zeitintensive manuelle Er-
stellen von Überweisungsträ-

gern auch per Telefon- oder In-
ternetbanking war gestern. Mit
simpleOFFICE können wir mit
minimalen Mehraufwand Zah-
lungsvorschlagslisten sowie Zah-
lungsaufträge erstellen und on-
line für Sie bereit stellen. An
wen oder wann Sie bezahlen
entscheiden alleine Sie! Nervige
Doppelerfassungen beim Zah-
lungsverkehr entfallen somit!
Was leistet simpleOffice beim
Controlling?

Stefan Penka: Die Grundlage ei-
ner erfolgreichen Unterneh-
menssteuerung ist eine transpa-
rente und möglichst tagesaktu-
elle Buchführung. simpleOFFICE
ermöglicht uns, Ihnen mit dem
Controllingreport zusätzlich un-
terjährig die wichtigsten Infor-
mationen zur Beurteilung der
wirtschaftlichen Lage des Unter-
nehmens zu liefern. Der Con-
trollingreport zeigt Ihnen wich-

tigste Kennzahlen, Trends,
Schwellenwerte und Grafiken
über Erfolg, Finanzmittel, Kapi-
tal, Top-Kunden und Top-Liefe-
ranten. Sie zeigen damit Kom-
petenz bei Kreditinstituten und
stärken somit Ihr Rating!
Zusätzlich liefert Ihnen eine gu-
te Unternehmensplanung fun-
dierte Informationen und Zah-
len bezüglich der Erfolgsent-
wicklung Ihres Unternehmens,
sie macht Erfolg messbar und
ermöglicht genaue Zukunfts-
prognosen. In der Buchhaltung
werden hierzu Planzahlen hin-
terlegt und laufend dahinge-
hend überwacht, ob sich Umsät-
ze und Kosten wie geplant ent-
wickeln. Bei negativen Entwick-
lungen kann durch zeitnahe Ge-
genmaßnahmen versucht wer-
den die festgelegten Ziele doch
noch zu erreichen.
Was kostet simpleOFFICE?

Stefan Penka: simpleOFFICE
kostet weniger als Sie denken!
Durch die technischen Möglich-
keiten, Optimierung von Ar-
beitsabläufen und Vermeidung
von Doppelerfassungen ver-
bleibt mehr Zeit – für Sie, für
uns! Noch besser: quasi auto-
matisch werden neben den vie-
len Vorteilen zusätzliche Abläu-
fe wie „ Zahlungsverkehr“ oder
„Mahnwesen“ ohne wesentli-
chen Mehraufwand in die Buch-
haltung generiert. Denn: „ Zeit
ist Geld“ – Zeitersparnis bedeu-
tet also auch Kostenersparnis!
(Quelle und weitere Infos:

Steuerkanzlei Stefan Penka

Cranachweg 3,
93051 Regensburg

Tel: 0941/59540-0

www.penka-stb.de

www.simple-office.de)

Steuerberater Stefan Penka.

Recht & Steuern
Anzeige Dienstag, 31. Juli 2007
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www.simple-office.de

Nutzen Sie unseren Service:

BUCHHALTUNG - ZAHLUNGSVERKEHR - MAHNWESEN

DIE BUCHFÜHRUNG DER ZUKUNFT

www.penka-stb.de

FORDERUNGS- UND VERBINDLICHKEITENMANAGEMENT - TAGESAKTUELLE BUCHFÜHRUNG - PERSONALWESEN

simpleOFFICE
Clever planen & buchen

Nähere Informationen:
Steuerberatungskanzlei Stefan Penka
Cranachweg 3
93051 Regensburg

Telefon: 09 41/595 40 - 0
Telefax: 09 41/595 40 - 13
Email: info@penka-stb.de
Internet: www.simple-office.de

www.penka-stb.de

1. Faxen Sie einfach Ihre
Belege an Ihre persönliche
Servicenummer und behalten
sämtliche Originale im Haus

2. Ihre Daten werden sofort
digital erfasst, gesichert und
tagesaktuell gebucht

3. Sie haben zeitnah Ihre
Buchhaltung, Ihren Zahlungs-
verkehr, sowie Ihre Opos-Liste
sicher im Überblick

4. Treffen Sie unternehmeri-
sche Entscheidungen nur
noch anhand von aktuellem
Zahlenmaterial

simpleOFFICE im Überblick:

Buchführung mit simpleOFFI
CE – schnell, einfach und sic

her!

www.simple-office.de

Beraten mit
Verstand und

Verständnis

SH+C Wir tscha f t – F inanzen – B i l anzen – S teuern – S t ra teg ien

Im Gewerbepark D75
D-93059 Regensburg
Tel. 0941-586 13-0
regensburg@shc.de
www.shc.de

SH+C
wagner bumes winkler gmbh
Steuerberatungsgesellschaft

Ihre Ansprechpartner:

Iris Bumes-Kremser StBin

Dipl.-Kfm. Richard Hempe WP/StB

Gerhard Wagner StB/RB

Dipl.-Kffr. Kerstin Winkler StBin

Dipl.-Finw. Matthias Winkler StB

Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung.

03_REC03

matthias
Rechteck

matthias
Rechteck

matthias
Rechteck


